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M E R K B L A T T  
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Richtlinie des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und 

Familie zur Förderung der beruflichen Weiterbildung im Land Brandenburg 
in der EU-Förderperiode 2014 - 2020 vom 30.03.2017 

„Weiterbildungsrichtlinie“ 

 

 

Allgemeines 
 
Förderanträge gelten als formal eingegangen, wenn diese online über das ILB-
Portal gestellt worden sind. Nach Eingang des Antrags erhält die/der Antragstel-
lende eine Eingangsbestätigung.  
 
Hinweise zum Förderelement II.1 – Bildungsscheck Brandenburg für Be-
schäftigte 

 

 Nummer 1.1 – Gegenstand der Förderung 
Gefördert wird die Teilnahme an allgemeinen Maßnahmen zur arbeits-
platzunabhängigen beruflichen Weiterbildung auf der Grundlage eines 
individuellen Bildungsziels. D. h., eine Weiterbildungsmaßnahme ist 
dann arbeitsplatzunabhängig, wenn von der/dem Antragstellenden nach-
vollziehbar begründet wird, dass die beabsichtigte Weiterbildung die in-
dividuellen Beschäftigungsperspektiven über den bestehenden Arbeits-
platz hinaus verbessern wird und die Weiterbildung nicht im Interesse 
des Arbeitgebers oder auf dessen Veranlassung hin erfolgt. Je Antrag ist 
eine Qualifizierungsmaßnahme förderfähig. 
 
Hinweis: 
Sofern es sich um anerkannte Weiterbildungsveranstaltungen der Bil-
dungsfreistellung (auch „Bildungsurlaub“ genannt) handelt, besteht nach 
dem Brandenburgischen Weiterbildungsgesetz ein Anspruch auf bezahl-
te Freistellung von der Arbeit (max. zehn Tage innerhalb von zwei Ka-
lenderjahren). Die Freistellung macht eine Teilnahme während der 
Arbeitszeit möglich, der Lohn wird währenddessen weitergezahlt. Das 
Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg ver-
öffentlicht regelmäßig im Suchportal Bildungsfreistellung das Gesamt-
verzeichnis im Land Brandenburg anerkannter Veranstaltungen zur Bil-
dungsfreistellung1. 

                                                 
1 https://mbjs.brandenburg.de/bildung/lebenslanges-lernen/bildungsfreistellung-bildungsurlaub.html 

https://mbjs.brandenburg.de/bildung/lebenslanges-lernen/bildungsfreistellung-bildungsurlaub.html
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 Nummer 1.3.1 - Zuwendungsvoraussetzungen 
Ausschluss von wiederkehrenden Weiterbildungen, die durch Rechts-
vorschriften verbindlich vorgeschrieben sind. 
Der Ausschluss betrifft im Wesentlichen die Arbeitssicherheit gemäß 
Arbeitsschutzgesetz (z. B. Brandschutz, Erste Hilfe, spezielle Sicher-
heitsanforderungen nach Tätigkeitsfeldern/Gefährdungsanalysen) und 
ggf. Weiterbildungen zum Datenschutz. 
 

 Nummer 1.3.2 b) – Ausschluss berufsabschlussbezogener Qualifi-
kationen im Sinne des Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetzes 
(AFBG) 
Eine ESF-Förderung kann nur in Anspruch genommen werden, wenn 
nachweislich ausgeschlossen ist, dass keine alternative Fördermöglich-
keit vom Bund oder vom Land in Anspruch genommen werden kann.  
 
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung unterstützt Aufstiegs-
fortbildungen im Rahmen des AFBG (sog. „Aufstiegs-BAföG“). 
 
Besteht ein Anspruch auf Förderung nach dem AFBG, entfällt der An-
spruch auf einen Bildungsscheck Brandenburg, auch wenn der Förder-
betrag nach dem AFBG der Höhe nach geringer ist.  
Eine verbindliche Prüfung auf einen Anspruch nach dem AFBG kann nur 
im Rahmen einer Antragstellung erfolgen. Insofern ist im Zweifelsfall  
1. ein Antrag auf Förderung über die Weiterbildungsrichtlinie (Bildungs-

scheck) und im Anschluss  
2. ein Antrag auf Förderung nach dem AFBG zu stellen 

(www.aufstiegs-bafoeg.de, kostenfreie Info-Hotline Tel. 0800/622 36 
34).  

Der Brandenburger Bildungsscheck wird unter dem Vorbehalt be-
willigt, dass keine Förderung nach dem AFBG erfolgt.  
Erfolgt eine Förderung nach dem AFBG, wird der Zuwendungsbescheid 
für den Bildungsscheck Brandenburg aufgehoben. In Folge kann sich 
durch den geringeren Fördersatz nach dem AFBG für den/die Antragstel-
lende/n der selbst zu leistende Eigenanteil zu der geplanten Weiterbil-
dung erhöhen. 
 
Weitere Informationen: Weiterbildungstelefon – Weiterbildung Bran-
denburg: 0331 70 44 57 22 
 
Erläuterung zu postgradualen Studiengängen: 
Postgraduale Studiengänge setzen den Abschluss eines grundständigen 
Studiengangs voraus. Meist wird mit dem Abschluss ein weiterer akade-
mischer Grad erworben. Zu den postgradualen Studiengängen gehören 

                                                                                                                        
 

http://www.aufstiegs-bafoeg.de/
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vor allem Masterstudiengänge und Studiengänge, die auf die Promotion 
vorbereiten. Ein Promotionsstudiengang selbst ist nicht förderfähig. 
 

 1.3.2 g) Ausschluss von Maßnahmen mit spirituellen als auch eso-
terisch orientierten Bildungsinhalten 
Beispiel für einen Ausschluss: Schamanenausbildung 
Eine Weiterbildung zum Hypnoseverfahren hingegen wäre förderbar. 
 

 Nummer 1.4.5 Höhe der Zuwendung 
Eine Bildungsscheck-Förderung nach der Weiterbildungsrichtlinie des 
Landes Brandenburg ist für Weiterbildungsausgaben über 1.000 Euro 
möglich. Für Weiterbildungen mit Weiterbildungsausgaben bis zu 1.000 
Euro kann unter bestimmten Voraussetzungen die Bildungsprämie des 
Bundes in Anspruch genommen werden2.  
 

 Nummer 1.8 – Mittelanforderungs- und Auszahlungsverfahren 
Während des Durchführungszeitraums werden nur Mittelanforderungen 
bearbeitet, mit denen mehr als 500 Euro Zuschuss bei der ILB abgerufen 
und durch die ILB ausgezahlt werden sollen. Geringere Zuschussbeträge 
werden nach  Abschluss der Verwendungsnachweisprüfung in Abhän-
gigkeit vom Prüfergebnis ausgezahlt. 
 

 Nummer 1.9 Verwendungsnachweisverfahren 
Für jede geförderte Maßnahme ist ein Verwendungsnachweis nach 
Nummer 6 der ANBest-EU einzureichen. Der späteste Vorlagetermin ist 
im Zuwendungsbescheid festgelegt. Die notwendigen Unterlagen sind 
unaufgefordert beizufügen. 
Durch Einreichung des Verwendungsnachweises unmittelbar nach Ab-
schluss der geförderten Maßnahme können Sie die Auszahlung der För-
derung beschleunigen. 
 
 

Hinweise zu den Förderelementen II.2 bis II.4 – Weiterbildung in Unterneh-
men, Vereinen und in der öffentlichen und freien Kinder- und Jugendhilfe 
 

 Nummern 2.1, 3.1, 4.1 – Gegenstand der Förderung:  
Die Förderung erfolgt auf Basis dargelegter Qualifikationsbedarfe. Die 
mittel- und langfristigen Entwicklungsziele, zu deren Erreichung die Wei-
terbildungsmaßnahme beitragen soll, sind im Antrag zu beschreiben. 
 
Ein/e im Unternehmen tätige/r Betriebsinhaber/in im Sinne der Richtlinie 
zu der Nummer 2.1 ist, der/die: 
1. an dem Unternehmen beteiligt ist und 

                                                 
2 http://www.bildungspraemie.info/  

http://www.bildungspraemie.info/
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2. nicht Arbeitnehmerin bzw. Arbeitnehmer ist. Arbeitnehmerin bzw. 
Arbeitnehmer ist, wer während einer bestimmten Zeit für einen anderen 
nach dessen Weisungen Leistungen erbringt, für die er als Gegenleis-
tung eine Vergütung erhält, also in einem unselbständigen Arbeitsver-
hältnis zum Unternehmen steht. 
 
Die Art eines Vereins zu der Nummer 3.1 wird nach dem Zweck unter-
schieden. Der wirtschaftliche Verein ist auf einen wirtschaftlichen Ge-
schäftsbetrieb ausgerichtet, der nichtwirtschaftliche Verein (Idealverein) 
nicht. Ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb ist dann gegeben, wenn der 
Verein am Markt Leistungen anbietet und wie ein Unternehmen am Wirt-
schafts- und Rechtsverkehr teilnimmt. Ist ein Verein teilweise wirtschaft-
lich tätig, wird er in Gänze als ein wirtschaftlicher Verein eingestuft. Die 
nichtwirtschaftliche Tätigkeit muss durch eine Bestätigung des zuständi-
gen Finanzamtes aus Gründen des EU-Beihilferechts nachgewiesen 
werden. 
 
Eine Förderung eines Vereins, der Träger der Kinder- und Jugendhilfe 
ist, erfolgt ausschließlich nach Nummer II.4 der Weiterbildungsrichtlinie.  
Hinweis: Eine Beschränkung auf „anerkannte Träger“ besteht nicht. 
Freie Träger können z. B. Vereine sein, aber auch Privatpersonen. Die 
Angebote im Sinne der Kinder- und Jugendhilfe ergeben sich aus dem 
SGB VIII. Entsprechend ist ein Antragsteller auf der Grundlage des 
Zwecks seiner Tätigkeit als Träger der Kinder- und Jugendhilfe einzustu-
fen. 
Einstufung: „Klassische“ öffentliche und freie Träger der Kinder- und Ju-
gendhilfe sind Einrichtungen, die bereits in ihrer Satzung das Tätigkeits-
feld Kinder- und Jugendhilfe beinhalten oder sich auch ohne besonderen 
Hinweis mit der Entwicklung und Betreuung von Kindern und Jugendli-
chen beschäftigen. Ausgenommen hiervon sind reine Sportvereine. 
 

 Nummern 2.3.2, 3.3.2, 4.3.2 - Zuwendungsvoraussetzungen 
Ausschluss von wiederkehrenden Weiterbildungen, die durch Rechts-
vorschriften der Europäischen Union, des Bundes oder des Landes 
Brandenburg verbindlich vorgeschrieben sind. 
Der Ausschluss betrifft im Wesentlichen die Arbeitssicherheit gemäß 
Arbeitsschutzgesetz (z. B. Brandschutz, Erste Hilfe, spezielle Sicher-
heitsanforderungen nach Tätigkeitsfeldern/Gefährdungsanalysen) und 
ggf. Weiterbildungen zum Datenschutz. 
 

 Nummern 2.3.3, 3.3.3, 4.3.3 - Ausschluss 
Ausschluss von Weiterbildungsförderungen in Unternehmen, Vereinen 
und Trägern der Kinder-und Jugendhilfe: 
Berufsabschlussbezogene Qualifizierungen und damit Aufstiegsfortbil-
dungen und Studiengänge sind nach der Weiterbildungsrichtlinie Num-
mern II.2 bis II.4 nicht förderfähig.  
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 Nummern 2.7, 3.7, 4.7 – Mittelanforderungs- und Auszahlungsver-
fahren 
Während des Durchführungszeitraums werden nur Mittelanforderungen 
bearbeitet, mit denen mehr als 500 Euro Zuschuss bei der ILB abgerufen 
und durch die ILB ausgezahlt werden sollen. Geringere Zuschussbeträ-
ge werden nach  Abschluss der Verwendungsnachweisprüfung in Ab-
hängigkeit vom Prüfergebnis ausgezahlt. 
 

 Nummern 2.8, 3.8, 4.8 Verwendungsnachweisverfahren 
Für jede Förderung ist ein Verwendungsnachweis nach Nummer 6 der 
ANBest-EU einzureichen. Der späteste Vorlagetermin ist im Zuwen-
dungsbescheid festgelegt. Die notwendigen Unterlagen sind unaufgefor-
dert beizufügen. 
Durch Einreichung des Verwendungsnachweises unmittelbar nach Ab-
schluss der geförderten Maßnahme können Sie die Auszahlung der För-
derung beschleunigen. 
 
 

Hinweis zum Förderelement II.5– Umsetzung des Brandenburger Service-
pakets für Ansiedlung, Erweiterung und Umstrukturierung 

 

 Nummer 5.1 – Gegenstand der Förderung 
Die Förderung erfolgt im Rahmen der operativen Umsetzung des Bran-
denburger Servicepaketes für Ansiedlung, Erweiterung und Umstruktu-
rierung3. 
 

 Nummer 5.3.2 – Zuwendungsvoraussetzungen 
Ausschluss von wiederkehrenden Weiterbildungen, die durch Rechts-
vorschriften der Europäischen Union, des Bundes oder des Landes 
Brandenburg verbindlich vorgeschrieben sind. 
Der Ausschluss betrifft im Wesentlichen die Arbeitssicherheit gemäß 
Arbeitsschutzgesetz (z. B. Brandschutz, Erste Hilfe, spezielle Sicher-
heitsanforderungen nach Tätigkeitsfeldern/Gefährdungsanalysen) und 
ggf. Weiterbildungen zum Datenschutz. 
 

 Nummer 5.3.3 weitere Zuwendungsvoraussetzungen 
Die Förderung bei Ansiedlungsvorhaben, Erweiterungsinvestitionen und 
grundlegenden Umstrukturierungen erfolgt unter Berücksichtigung einer 
erheblichen arbeitspolitischen bzw. besonders erheblichen arbeitspoliti-
schen Bedeutung für das Land Brandenburg.  
 

                                                 
3
 Kooperationspartner dieses Servicepaketes ist neben der WFBB die Regionaldirektion Berlin-

Brandenburg der Bundesagentur für Arbeit 
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Für die Beurteilung der arbeitspolitischen Bedeutung sind die Schaffung 
bzw. der Erhalt und die Sicherung von Arbeitsplätzen das ausschlagge-
bende Kriterium. Darüber hinaus werden die Auswirkungen des Vorha-
bens auf die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens bzw. den Be-
triebsstandort sowie die Bedeutung des Vorhabens für regionale Ent-
wicklungsprozesse berücksichtigt. 
 
Für die Prüfung des Vorliegens einer arbeitspolitischen Bedeutung hat 
das antragstellende Unternehmen eine detaillierte Vorhabenbeschrei-
bung u. a. mit Aussagen zu den erwarteten Beschäftigungswirkungen/ 
Arbeitsplatzeffekten, einschließlich der mit dem Vorhaben verbundenen 
Weiterbildungsbedarfe bei der Wirtschaftsförderung Land Brandenburg 
GmbH (WFBB) einzureichen. Die Vorhabenbeschreibung bildet die 
Grundlage für ein Fördervotum der WFBB sowie im Anschluss für die 
mögliche Abgabe eines Förderangebotes. Sofern für das geplante Vor-
haben ein Förderangebot ausstellt wird, kann das Unternehmen an-
schließend einen entsprechenden Förderantrag bei der Investitionsbank 
des Landes Brandenburg (ILB) einreichen. 
 

 Nummern 5.3.4 Ausschluss 
Ausschluss von Weiterbildungsförderungen in Unternehmen: 
Berufsabschlussbezogene Qualifizierungen und damit Aufstiegsfortbil-
dungen und Studiengänge sind nach der Weiterbildungsrichtlinie Num-
mer II.5 nicht förderfähig.  
 

 Nummer 5.5 – Antragsverfahren 
Die Beratung im Vorfeld einer Antragstellung erfolgt durch die:  
 
Wirtschaftsförderung Land Brandenburg GmbH (WFBB) 
Bereich Koordination für Ansiedlung und Erweiterung bei den Regional-
büros für Fachkräftesicherung 
Ansprechpartner Herr Markus Höhne 
Tel.: 0331 704457 2914 
E-Mail: markus.hoehne@wfbb.de 

 
Sind bei Antragstellung beim Vorliegen einer besonders erheblichen 
arbeitspolitischen Bedeutung sowohl externe als auch betriebsinterne 
Weiterbildungsmaßnahmen vorgesehen, müssen diese getrennt bean-
tragt werden. Pro Antrag können nur externe oder nur interne Weiterbil-
dungsmaßnahmen bewilligt werden. Die maximalen Zuschüsse von 
3.000 bzw. 10.000 Euro pro Teilnehmerin oder Teilnehmer beziehen sich 
trotz Einreichung von zwei separaten Anträgen auf ein durch das 
MASGF zu erstellendes Förderangebot, das die internen und externen 
durchzuführenden Weiterbildungsmaßnahmen berücksichtigt. 
 
 



 
 

Seite 7 

 

Ministerium für  

Arbeit, Soziales, Gesundheit, 

Frauen und Familie 

 

Zu Förderelement II.6– Innovative, modellhafte Weiterbildungskonzepte 
 

 Es erfolgt die Förderung der Entwicklung von innovativen, modellhaften 
Weiterbildungskonzepten. Die Förderung zur Erprobung und Evaluierung 
dieser Weiterbildungskonzepte ist nicht möglich. 

 Es wird mithilfe von entsprechenden thematischen Aufrufen zur Abgabe 
von Projektanträgen aufgerufen. Die dabei zu berücksichtigenden Krite-
rien sind dem Aufruf zu entnehmen. Abhängig von den thematischen 
Aufrufen sind vorhandene Landesstrategien bei der Projektkonzeption zu 
berücksichtigen, beispielsweise die Innovationsstrategie der Länder Ber-
lin und Brandenburg, die Fachkräftestrategie des Landes Brandenburg 
oder die Internationalisierungsstrategie des Landes Brandenburg. 

 Die Projektergebnisse müssen transparent gemacht und in geeigneter 
Form öffentlich zur Verfügung gestellt werden.  

 

 Erläuterungen 
Innovative modellhafte Weiterbildungskonzepte können z. B. zum Inhalt 
haben: 

o Entwicklung oder Überarbeitung von Curricula 
o Verbesserung des Transfers von Forschungsergebnissen in die 

betriebliche Weiterbildungspraxis  
o Entwicklung von innovativen Weiterbildungsmodulen  
o Qualitative Verbesserungen von Weiterbildungsmaßnahmen 
o Maßnahmen für spezifische Zielgruppen im Unternehmen, deren 

Kompetenzen besser genutzt und deren Weiterbildungsteilhabe 
erhöht werden sollen 

 


